
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S a t z u n g  
 Beschlossen am 06. September 2009 in der Gründungsversammlung 

 Neufassung vom 31. Mai 2022 

  



Seite 2 von 10 
 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „1. Cheer- und Fitnessclub Weimar e.V.“, abgekürzt 1. CFC Weimar e.V. Er hat sei-

nen Sitz in Weimar. Er ist im Vereinsregister eingetragen unter der Register-Nr. VR 131174. 

2. Der Verein ist Mitglied im Landessportsportbund Thüringen e.V. und in den Fachverbänden, deren Sportarten im 

Verein betrieben werden und erkennt deren Satzungen und Ordnungen an. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

4. Alle Regelungen dieser Satzung und den Ordnungen des Vereins beziehen sich gleichermaßen auf alle Personen. 

Soweit im Zusammenhang mit Ämtern und Funktionen nur die männliche Bezeichnung verwendet wird, dient dies 

ausschließlich der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit der jeweiligen Regelungen und es sollen alle Perso-

nen angesprochen werden, ohne eine geschlechtsspezifische Formulierung zu verwenden. 

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-

tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und der sportlichen Kinder- und Jugendarbeit. Er wird insbesonde-

re verwirklicht durch 

- Durchführung eines regelmäßigen Übungs- und Trainingsbetriebes, 

- Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen für den Kinder-und Jugendsport, 

- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen und Wettkämpfen, 

- Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern, 

- Bau und Unterhaltung von Sportanlagen. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden. 

6. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes eines Anteils am 

Vereinsvermögen. 

 

§ 3 Gliederung 

Für jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall eine eigene, in der Haushaltsführung selbständi-

ge/unselbständige Abteilung gegründet werden. 

 

§ 4 Grundsatz des Kinder- und Jugendschutzes 

Der Verein, seine Mitglieder und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und 

Jugendschutzes u.a. auf der Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes und treten für die Integrität und die kör-

perliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. 
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§ 4 Mitgliedschaft 

1. Der Verein besteht aus 

- ordentlichen Mitgliedern, 

- Ehrenmitgliedern. 

2. Ordentliche Mitglieder sind alle natürlichen Personen. 

3. Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um die Förderung und die Arbeit des Vereins besonders verdient gemacht 

haben. 

 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der 

Vorstand. 

2. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschriften der gesetzlichen Vertreter, die damit gleichzeitig die 

Zustimmung zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte und -pflichten durch den Minderjährigen erteilen. 

3. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den Vorstand, die keiner Begründung bedarf, ist unanfechtbar. 

4. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Verein. 

5. Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des Vorstandes zu 

Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Lebenszeit; sie bedarf einer 

Mehrheit von 2/3 der anwesenden in der Mitgliederversammlung. Ehrenmitglied kann auch eine natürliche Person 

werden, die nicht Mitglied des Vereines ist. 

 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss aus dem Verein, Tod oder Auflösung des Vereins. 

2. Der Austritt ist durch das Mitglied dem Vorstand gegenüber schriftlich bis 15.3., 15.06., 15.09. oder 15.12. des Jah-

res zu erklären und wird jeweils zum Ende des Quartals wirksam. 

3. Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Rechte und Pflichten des Mitglieds gegenüber dem Verein. 

4. Bestehende Beitragspflichten (Schulden) gegenüber dem Verein bleiben unberührt. 

 

§ 7 Ausschluss aus dem Verein 

1. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden 

- wegen Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen 

- wegen eines Verstoßes gegen die Interessen des Vereines 

- wenn das Mitglied mit der Zahlung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein trotz zweimaliger 

schriftlicher Mahnung im Rückstand ist 

- wegen groben unsportlichen Verhaltens. 

2. Ein Mitglied kann insbesondere dann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es ein unehrenhaftes Verhal-

ten innerhalb oder außerhalb des Vereins zeigt. Ein solches Verhalten liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitg-

lied an extremistischen oder anderweitig tätigen diskriminierenden Veranstaltungen teilnimmt, bzw. eine solche 
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Gesinnung z.B. durch das Tragen bzw. Zeigen von unter anderem rechtsextremen Kennzeichen oder Symbolen 

zeigt oder Mitglied in einer extremistischen Organisation ist. 

3. Der Ausschluss aus dem Verein kann auch erfolgen wenn ein Mitglied gegen die Grundsätze des Kinder- und Ju-

gendschutzes verstoßen, bzw. dieses missachtet hat. Dazu gehört u.a. auch die Verletzung des Ehrenkodex des 

LSB Thüringen im Umgang und bei der Betreuung der minderjährigen Mitglieder des Vereins und bei Verfehlungen 

eines Mitglieds gegenüber minderjährigen Mitgliedern des Vereins, die eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat dar-

stellen. Dies gilt auch dann, wenn das Mitglied außerhalb des Vereins wegen eines einschlägigen Delikts belangt 

wurde. 

4. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied Gelegenheit zu geben, 

sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist von vierzehn 

Tagen schriftlich aufzufordern. 

5. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief 

zuzustellen. 

6. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig; sie muss schriftlich binnen drei 

Wochen nach Absendung der Entscheidung erfolgen. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 

 

§ 8 Beitragsleistungen und Pflichten 

1. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen an den Verein verpflichtet. Die Höhe des Beitrages sowie dessen 

Fälligkeit und Abwicklung der Beitragszahlung werden von der Mitgliederversammlung durch Beschluss bestimmt.  

2. Folgende Beiträge sind durch die Mitglieder zu leisten:  

- eine Aufnahmegebühr 

- einen monatlichen Mitgliedsbeitrag. 

3. Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

4. Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen unterschiedlich festgesetzt werden. Die Unterschiede müssen 

sachlich gerechtfertigt sein. 

5. Der Vorstand wird ermächtigt einzelnen Mitgliedern auf deren Antrag hin, die bestehenden und künftigen Beitrags-

pflichten zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. Das Mitglied muss die Gründe für seinen Antrag glaubhaft 

darlegen und im Einzelfall nachweisen. 

 

§ 9 Allgemeine Pflichten der Mitglieder gegenüber dem Verein 
1. Der Verein bearbeitet von seinen Mitgliedern personenbezogene Daten, die ausschließlich für die Mitglieder- und 

Beitragsverwaltung benötigt werden. Eine Übermittlung an Dritte (z.B. Fachverbände) erfolgt nur, wenn dies rech-

tlich erforderlich ist. 

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren persönlichen Verhältnissen schriftlich 

zu informieren. Dazu gehören insbesondere 

- Mitteilung von Anschriftenänderungen, 

- Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen relevant sind. 

3. Entstehen einem Mitglied Nachteile, weil es seine Mitteilungspflichten gegenüber dem Verein nicht erfüllt hat, so 

erwachsen daraus keine Ansprüche gegen den Verein. 
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4. Entstehen dem Verein Nachteile oder ein Schaden, weil das Mitglied seinen Mitteilungspflichten nicht nachge-

kommen ist, so ist das Mitglied gegenüber dem Verein zum Ausgleich verpflichtet. 

5. Die Mitglieder wirken an der Arbeit und den Vereinsaktivitäten mit und unterstützen und fördern insbesondere die 

Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung des Vereins in den Medien – gleich welcher Form (z.B. Tagespresse, Home-

page, Social Media). Die Mitglieder gestatten dem Verein das Herstellen, Verbreiten und Verwerten von Bildnissen 

ihrer Person als Gruppen- oder Einzelaufnahmen in jeder Abbildungsform für eigene Zwecke. Weitere Einzelheiten 

regelt § 24 Datenschutz. 

 

§ 10 Organe des Vereins 

1. Die Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand gemäß § 26 BGB. 

2. Jedes Amt im Verein beginnt mit der Annahme der Wahl und endet mit dem Rücktritt, der Abberufung oder der An-

nahme der Wahl durch den neu gewählten Nachfolger im Amt. 

3. Die Organfunktion setzt die Mitgliedschaft im Verein voraus. 

4. Abwesende können nur in eine Organfunktion gewählt werden, wenn sie dazu die Annahme der Wahl schriftlich 

gegenüber der Mitgliederversammlung erklärt haben. 

 

§ 11 Vergütungen für die Vereinstätigkeit, Aufwandsentschädigung 

1. Die Organämter des Vereins werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

2. Bei Bedarf können Organämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich gegen Zahlung einer 

Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

3. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft die Mitgliederversammlung. Gleiches 

gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

4. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach  

§670 BGB für solche Aufwendungen, die Ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören 

insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. 

5. Der Anspruch auf Aufwendungen kann nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach seiner Entstehung geltend 

gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die 

prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

6. Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über die Höhe des 

Aufwendungsersatzes nach §670 BGB festgesetzt werden. 

7. Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die von der Mitgliederversammlung erlassen und ge-

ändert wird. 

 

§ 12 Ordentliche Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste gesetzgebende Organ des Vereins. 

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in der Regel einmal jährlich statt. 
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3. Der Termin für die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand 4 Wochen vorher auf der Vereinshomepage 

angekündigt. 

4. Alle Mitglieder sind berechtigt, bis zwei Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung schriftlich Anträge zur 

Tagesordnung mit Begründung beim Vorstand einzureichen. Darauf ist in der Terminankündigung unter Hinweis 

auf die Frist hinzuweisen. 

5. Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgelegt und eine Woche vor der Mitgliederversammlung auf der Homepa-

ge bekannt gegeben. Die Einberufung gilt als form- und fristgerecht erfolgt und dem Mitglied als zugegangen, wenn 

diese fristgerecht durch den Vorstand veröffentlicht wurde. 

6. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung können im Ausnahmefall noch Dringlichkeitsanträge beim Vorstand bis zum 

Beginn der Mitgliederversammlung mit schriftlicher Begründung eingereicht werden. Als Dringlichkeitsfälle sind nur 

solche Anträge zulässig, die innerhalb der oben erwähnten Fristen nachweisbar nicht eingereicht werden konnten 

und der Sache nach für den Verein von so herausragender Bedeutung sind, dass sie in die Tagesordnung der 

Mitgliederversammlung aufzunehmen sind. Es ist erforderlich, dass die erschienenen Mitglieder den Antrag mit ei-

ner 2/3-Mehrheit in die Tagesordnung aufnehmen. Anträge auf Satzungsänderung können nicht per Dringlichkeits-

antrag gestellt werden. 

7. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 

 

§ 13 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 

1. Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden des Vereins, bei dessen Verhinderung von seinem Stell-

vertreter geleitet. Ist keines dieser Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung den Leiter mit 

einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

2. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen per Handzeichen und werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Schriftliche Abstimmungen 

erfolgen nur, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder dies verlangt; bei Wahlen muss eine geheime Abstimmung er-

folgen, wenn 1/4 der anwesenden Mitglieder dies verlangt. 

3. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Zur 

Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 3/4 der Mitglieder des Vereins erforderlich. 

4. Über Anträge auf Satzungsänderungen kann nur abgestimmt werden, wenn sie vier Wochen vor der Mitgliederver-

sammlung schriftlich bei dem Vorstand des Vereins eingegangen und in der Einladung mitgeteilt worden sind. 

 

§ 14 Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung 

Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist ausschließlich zuständig für 

 ,Entgegennahme der Berichte des Vorstandes ـ

 ,Entgegennahme des Berichts des Kassenprüfers ـ

 ,Entlastung des Vorstandes auf Grundlage des Berichtes des Kassenprüfers/Wahl des Vorstandes ـ

 ,Wahl/Abberufung des Kassenprüfers ـ

 ,Festsetzung von Beiträgen, Gebühren oder Umlagen und deren Fälligkeit ـ
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 ,Genehmigung des Haushaltsplans ـ

 ,Satzungsänderungen ـ

 ,Entscheidung über die Aufnahme neuer und den Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen ـ

 ,Ernennung von Ehrenmitgliedern ـ

 ,Beschlussfassung über Anträge ـ

 .Auflösung des Vereins ـ

 

§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

1. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 

¼ der Mitglieder es schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt. 

2. Der Vorstand muss innerhalb von vier Wochen eine Entscheidung fällen und einen Termin bekannt geben. 

3. Die Bekanntmachung und Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung sowie der Tagesordnung 

erfolgen mit schriftlich mit einer Ladungsfrist von zwei Wochen. 

4. Im Übrigen gelten die Regelungen für die ordentliche Mitgliederversammlung analog. 

 

§ 16 Vorstand gemäß §26 BGB 

1. Der Vorstand besteht aus 

- dem Vorsitzenden, 

- dem Stellvertretenden Vorsitzenden, 

- dem Schatzmeister 

- Jugendwart. 

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand vertreten. 

3. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister sind allein vertretungsberechtigt. 

4. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederver-

sammlung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Vertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die 

Tätigkeit der Sportgruppen. Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen. Über seine Tätigkeit hat der Vor-

stand der Mitgliederversammlung zu berichten. 

5. Der Vorstand wird bis auf den Jugendwart von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. 

Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand 

berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. Wählbar sind nur Vereinsmitglie-

der, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig. Der Jugendwart 

wird von der Vereinsjugend gewählt, weiteres regelt die Jugendordnung. 

6. Im Falle der vorzeitigen Abberufung und der Neubesetzung von Organmitgliedern, sowie des vorzeitigen Aus-

scheidens von Organmitgliedern, treten die nachrückende Organmitglieder in die Amtszeit des zu ersetzenden Or-

ganmitglieds ein. Die Amtszeit beginnt damit nicht neu zu laufen. 

7. Personalunion zwischen den einzelnen Ämtern ist zulässig, ausgenommen der Jugendwart. 
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§ 17 Aufgaben des Vorstandes im Rahmen der Geschäftsführung 

1. Der Vorstand leitet und führt den Verein nach Maßgabe dieser Satzung und der Ordnungen, wie es der Vereins-

zweck zur Förderung der Mitglieder und damit der Vereinsinteressen erfordert. 

2. Der Vorstand regelt im Rahmen seiner Gesamtaufgaben die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche seiner Mitg-

lieder selbst. 

3. Er ist für sämtliche Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit diese nach dieser Satzung nicht ausdrücklich einem 

anderen Organ oder den Abteilungen zugewiesen sind. 

 

§ 18 Stimmrecht und Wählbarkeit 

1. Stimmrecht besitzen nur ordentliche Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und Ehrenmitglieder. 

2. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Die gesetzlichen Vertreter der Minderjährigen sind von der 

Ausübung des Stimmrechts ausgeschlossen. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitglieder-

versammlung als Gäste teilnehmen. 

3. Gewählt werden können alle ordentlichen Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

 

§ 19 Beschlussfassung und Wahlen 

1. Die Organe des Vereins sind ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, sofern die 

Satzung an anderer Stelle keine andere Regelung vorsieht. 

2. Die Organe des Vereins fassen ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit 

diese Satzung keine anderen Regelungen vorsieht. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht be-

rücksichtigt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Gleiches gilt für die Wahlvorgänge. 

3. Wird bei Wahlen nicht die erforderliche einfache Mehrheit erreicht, so ist der Wahlvorgang zu wiederholen, indem 

dann die relative Mehrheit entscheidet. 

 

§ 20 Protokolle 

1. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und des Vorstandes ist unter Angaben von Ort, Zeit und Ab-

stimmungsergebnis jeweils ein schriftliches Protokoll anzufertigen. Das Protokoll ist von dem Vorsitzenden bzw. 

Versammlungsleiter und dem jeweiligen Protokollführer zu unterzeichnen. 

2. Protokolle werden als Beschlussprotokoll geführt. 

3. Die Mitglieder haben das Recht auf Einsicht in das Protokoll der Mitgliederversammlung und können binnen einer 

Frist von zwei Wochen schriftlich Einwendungen gegen den Inhalt des Protokolls gegenüber dem Vorstand geltend 

machen. Der Vorstand entscheidet über die Einwendung und teilt das Ergebnis dem Mitglied mit. 

 

§ 21 Satzungsänderung und Zweckänderung 

1. Zu einem Beschluss der eine Änderung der Satzung beinhaltet ist eine Mehrheit von ¾ der erschienenen Mitglie-

der erforderlich. 

2. Für einen Beschluss der eine Zweckänderung beinhaltet ist eine Mehrheit von ¾ der erschienenen Mitglieder er-

forderlich. 
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§ 22 Vereinsordnungen 

1. Der Verein gibt sich zur Regelung der internen Abläufe des Vereinslebens Vereinsordnungen. 

2. Alle Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung und werden daher nicht in das Vereinsregister einget-

ragen. Die Vereinsordnungen dürfen der Satzung nicht widersprechen. 

3. Für Erlass, Änderung und Aufhebung einer Vereinsordnung ist grundsätzlich der Vorstand zuständig, sofern nicht 

an anderer Stelle in dieser Satzung eine abweichende Regelung getroffen wird. 

4. Zur Durchführung der Satzung kann der Vorstand eine Geschäftsordnung, eine Finanzordnung, eine Jugendord-

nung sowie eine Ordnung für die Benutzung der Sportstätten erlassen. Die Ordnungen werden mit einer Mehrheit 

von 2/3 der Mitglieder des Vorstandes beschlossen. Darüber hinaus kann der Vorstand weitere Ordnungen erlas-

sen. 

5. Zu ihrer Wirksamkeit müssen die Vereinsordnungen den Adressaten der jeweiligen Vereinsordnung, insbesondere 

den Mitgliedern des Vereins, bekannt gegeben werden. Gleiches gilt für Änderungen und Aufhebungen. 

 

§ 23 Vereinsjugend 

1. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann der Vereinsjugend das Recht zur Selbstverwaltung im Rahmen 

der Satzung und der Ordnungen des Vereins eingeräumt werden. In diesem Fall gibt sich die Jugend eine eigene 

Jugendordnung, die der Genehmigung des Vorstandes bedarf. 

2. Die Jugend entscheidet über die Verwendung ihrer zufließenden Mittel. Die Aufwendungen mit Belegen und Auf-

stellungen, müssen prüffähig sein und gegenüber dem Vorstand nachgewiesen werden. 

 

§ 24 Datenschutz 

1. Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder und Mitarbeiter durch den Verein erfolgt 

nur, soweit dies zur Erfüllung des Satzungszwecks erforderlich ist und eine Rechtsgrundlage oder im Einzelfall ei-

ne ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen für die Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegt. 

2. Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der Bestimmungen der Daten-

schutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. 

3. Zur weiteren Ausgestaltung und zu den Einzelheiten der Datenerhebung- und Verwendung kann der Verein eine 

Datenschutzrichtlinie, die auf Vorschlag des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung beschlossen wird, erlas-

sen. 

4. Der Vorstand kann einen internen oder externen Datenschutzbeauftragten bestellen. 

 

§ 25 Haftungsbeschränkungen 

1. Der Verein, seine Organmitglieder und die im Interesse und für die Zwecke des Vereins im Auftrag handelnden 

Personen haften gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte Schäden oder Ver-

luste, die Mitglieder im Rahmen des Vereinsbetriebs, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten 

des Vereins oder bei Veranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch die Versicherun-
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gen des Vereins gedeckt sind. Soweit hiernach Versicherungsschutz besteht, ist §31a Abs. 1 S. 2 BGB nicht an-

zuwenden. 

2. Werden die Personen nach Abs. (1) von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung herangezogen, ohne dass Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendun-

gen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung von den Ansprüchen Dritter. 

 

§ 26 Kassenprüfung 

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 3 Jahren eine Person zur Kassenprüfung. Diese darf nicht 

Mitglied des Vorstandes oder eines von ihm eingesetzten Ausschusses sein. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

2. Scheidet ein gewählter Kassenprüfer während der Amtszeit gleich aus welchem Grund aus, so kann der Vorstand 

ein anderes Vereinsmitglied für die verbleibende Amtszeit des Kassenprüfers bis zur nächsten regulären Wahl be-

rufen. 

3. Der Kassenprüfer hat die Kasse des Vereines einschließlich der Bücher und Belege mindestens einmal im Ge-

schäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. 

4. Der Kassenprüfer erstattet der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragt bei ordnungsgemäßer 

Führung der Kassengeschäfte die Entlastung der Vorstandsmitglieder. 

 

§ 27 Auflösung des Vereins und Vermögensanfall 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 

einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

2. In dieser Versammlung müssen mindestens ¾ aller Mitglieder anwesend sein. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, 

ist innerhalb von 14 Tagen eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die 

Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen. Zur Auf-

lösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

3. Falls die Mitgliederversammlung zur Auflösung des Vereins nichts anderes beschließt, erfolgt die Liquidation durch 

die zum Zeitpunkt des Auflösungsbeschlusses amtierenden Vorstandsmitglieder. 

4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen des 

Vereins an den Stadtsportbund Weimar e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 

oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 28 Gültigkeit der Satzung 

1. Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 31.05.2022 beschlossen und tritt mit Eintragung in das 

Vereinsregister in Kraft. 

2. Alle bisherigen Satzungen des Vereins treten mit der Eintragung dieser Satzung außer Kraft. 

 

 

 

Unterschriften BGB-Vorstand 


